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Höchstspannungsleitung Grafenrheinfeld — Kupferzell — Großgartach (Vorhaben 20),  
Maßnahme Grafenrheinfeld — Kupferzell, Abschnitt 1 (Grafenrheinfeld — Rittershausen)

Planfeststellung: Anhörungsverfahren gemäß § 22 Abs. 3 Netzausbaubeschleunigungsgesetz Übertragungsnetz (NABEG) und  
§ 18 Abs. 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Der Vorhabenträger TenneT TSO GmbH hat bei der Bundesnetz-
agentur einen Antrag auf Planfeststellung für das Vorhaben 20  
des Bundesbedarfsplangesetzes (Grafenrheinfeld — Kupferzell —  
Großgartach), Maßnahme Grafenrheinfeld — Kupferzell, Abschnitt 1 
(Grafenrheinfeld — Rittershausen), gestellt. Die Bundesnetzagentur 
ist sowohl für das Verfahren als auch für die Entscheidung über die 
Planfeststellung zuständig. 

Für das Vorhaben ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
durchzuführen. Es gilt dabei das Gesetz über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), das zuletzt durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. I Nr. 6) geändert worden ist. 
Durch die Offenlage des Plans einschließlich des vom Vorhaben- 
träger vorgelegten UVP-Berichts erfolgt gleichzeitig die Anhörung 
der Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens 
nach § 18 Absatz 1 UVPG.

Gemäß § 21 NABEG hat der Vorhabenträger den auf Grundlage der 
Ergebnisse der Antragskonferenz bearbeiteten Plan eingereicht. 
Der Plan besteht aus den Zeichnungen und Erläuterungen, die das 
Vorhaben, seinen Anlass und die von dem Vorhaben betroffenen 
Grundstücke und Anlagen erkennen lassen. Diese Unterlagen  
wurden für vollständig erklärt. 

Die Auslegung der Unterlagen erfolgt gemäß § 22 Abs. 3 NABEG 
ausschließlich in elektronischer Form durch eine Veröffentli-
chung im Internet in der Zeit vom 20.02.2023 bis einschließlich 
20.03.2023. Die Unterlagen sowie weitere Informationen zu  
den Vorhaben finden Sie ab dem 20.02.2023 im Internet unter  
www.netzausbau.de/vorhaben20-1.

Die Bundesnetzagentur nimmt auch die Belange von Personen  
in den Blick, die keinen oder keinen ausreichenden Zugang zum 
Internet haben, um Einsicht in die auszulegenden Unterlagen  
nehmen zu können. Während des Auslegungszeitraums besteht  
die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit  
zur Verfügung gestellt zu bekommen. Die Einwendungsfrist verlän-
gert sich hierdurch nicht. Wenden Sie sich hierzu bitte telefonisch 
an die Bundesnetzagentur unter 0800 638 9 638, per Mail an  
beteiligung20@bnetza.de oder schriftlich an die unten aufgeführte 
Adresse unter „Einwendungen“.

Trassenverlauf und Alternativen

Der ca. 50 km lange Abschnitt 1 von Grafenrheinfeld nach  
Rittershausen ist Teil des Vorhabens 20 nach Bundesbedarfsplan-
gesetz (BBPlG), der Höchstspannungsleitung Grafenrheinfeld — 
Kupferzell — Großgartach, Maßnahme Grafenrheinfeld — Kupferzell. 
Die TenneT TSO GmbH, Vorhabenträger für diesen Abschnitt, der 
in Bayern liegt, beantragt die Netzverstärkung durch Anbau einer 
dritten Traverse und Auflage eines dritten 380 kV-Stromkreises, 
eine so genannte Zubeseilung. Der Verlauf der Bestandsleitung  
soll unverändert bleiben.

Der Abschnitt beginnt südwestlich von Rittershausen (Gemeinde 
Gaukönigshofen) und verläuft zunächst in Richtung Nordosten. 
Östlich von Gaukönigshofen zweigt sie nach Norden ab. Nord-
westlich von Ochsenfurt, Gemarkung Hohestadt, quert die Leitung 
ein bewaldetes Gebiet entlang des Thierbachs, schwenkt westlich 
der Gemarkung Kleinochsenfurt nach Nordosten, überspannt den 
Main sowie die Bundesstraße B 13 und verläuft am Rappertsmühl-
bach, nordwestlich von Kleinochsenfurt gelegen, durch ein kleines 
Waldgebiet mit Wochenendhäusern und anschließend nahe eines 
landwirtschaftlichen Hofs.

Südwestlich von Ochsenfurt, Gemarkung Erlach, schwenkt die 
Leitung nach Nordwesten und überspannt erneut einen schmalen 
Waldbereich. Im Osten von Theilheim und Rottendorf werden 
die Bundesautobahnen BAB 3 und BAB 7 sowie die Bundestraße 
B 8 überspannt. Nordöstlich von Bergtheim werden ein größerer 
Gehölzbestand sowie ein kleines Waldgebiet gequert. Im Norden 
von Garstadt und südwestlich von Grafenrheinfeld überspannt die 
Leitung erneut den Main sowie randlich das Garstadter Holz. 

Die Höchstspannungsleitung endet schließlich im Umspannwerk 
Grafenrheinfeld südlich des stillgelegten Kernkraftwerkes. 

In diesem Bereich überspannt die Leitung zwischen den Masten 
123 und 124 einen Auwald. Einzelne seiner Bäume überragen die 
bereits in den Planungen von 1976 vorgesehene maximale Höhe 
im Schutzstreifen von 28 m. Dadurch kommt es auf der Hälfte der 
Spannfeldlänge (ca. 450 m) zu einem Konflikt mit dem Leiterseil. 
Der Vorhabenträger sieht die Variante 1 (Nutzung der Bestands- 
trasse bei gleichzeitiger Beschränkung des Endaufwuchses durch 
z. B. Einzelbaumentnahme oder Wipfelkappung) als Vorzugsvariante 
vor. Zu diesem beantragten Trassenverlauf wurde eine räumliche und 
eine technische Alternative betrachtet: Die „Verlegung der Leitung 
aus dem Wald heraus“ (Variante 2) und „Erhöhung der Masten“ 
(Variante 3). 

Einwendungen

Jede Person, deren Belange durch das Vorhaben berührt werden, 
sowie Vereinigungen können sich vom Beginn der Auslegung 
am 20.02.2023 bis zum 20.04.2023 äußern. Mit Ablauf der Äuße-
rungsfrist sind gemäß § 21 Abs. 4 UVPG für das Verfahren über 
die Zulässigkeit des Vorhabens alle Äußerungen, die nicht auf 
besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, ausgeschlossen. 
Die Äußerungsfrist gilt gemäß § 21 Abs. 5 UVPG auch für solche 
Einwendungen, die sich nicht auf die Umweltauswirkungen des 
Vorhabens beziehen. 

Die Einwendungen sind über einen der folgenden  
Wege an die Bundesnetzagentur zu richten:

•  elektronisch vorzugsweise per Onlineformular  
(Link unter www.netzausbau.de/20-1)

•  per E-Mail an beteiligung20@bnetza.de 
•  schriftlich an die Bundesnetzagentur, Referat 802,  

Postfach 8001, 53105 Bonn  
(Betreff: Vorhaben 20, Abschnitt 1).

Weitere Details hierzu finden Sie unter  
www.netzausbau.de/kontakt. 

Einwendungen müssen Ihren Namen und Ihre  
vollständige Anschrift leserlich enthalten.  
Schriftliche Einwendungen müssen darüber  
hinaus unterschrieben sein. Sie erhalten keine  
Eingangsbestätigung.

Die Einwendungen werden in Kopie an den Vorhabenträger weiter-
gegeben. Sie können in Kopie auch an Träger öffentlicher Belange 
weitergegeben werden, sofern deren Aufgabenbereich berührt 
ist. Sowohl Vorhabenträger als auch Träger öffentlicher Belange 
sind zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
verpflichtet und dürfen Ihre Einwendung ausschließlich im Rahmen 
des Verfahrens verwenden. Falls Ihr Name und Ihre Anschrift den-
noch unkenntlich gemacht werden sollen, weisen Sie in Ihrer Ein-
wendung bitte darauf hin. Ihr Name und Ihre Anschrift werden auf 
Ihr Verlangen hin unkenntlich gemacht, wenn diese zur ordnungs-
gemäßen Durchführung des Verfahrens nicht erforderlich sind.

Erörterung und Entscheidung

Soweit ein Erörterungstermin gemäß § 22 Abs. 5 i. V. m. § 10 
NABEG stattfindet, werden Einwendende über diesen schriftlich 
benachrichtigt. Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzuneh-
men, so können sie durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt 
werden. Bei Ausbleiben eines Beteiligten im Erörterungstermin 
kann auch ohne ihn verhandelt werden. Nach der Erörterung stellt 
die Bundesnetzagentur gemäß § 24 NABEG den Plan fest.

Entscheidungserhebliche Unterlagen über die  
Umweltauswirkungen des Vorhabens

Der Vorhabenträger hat unter anderem die entscheidungserheb-
lichen Unterlagen über die Umweltauswirkungen des Vorhabens 
vorgelegt, die Bestandteil der nachfolgend aufgeführten Ausle-
gungsunterlagen sind:

•  Erläuterungsbericht (Unterlage 1), enthält u.a. einen Textteil,  
eine allgemeinverständliche, nichttechnische Zusammenfassung 
und eine Kostenschätzung der Alternativen

•  Übersichtspläne (Unterlage 2)
•  Technische Pläne und Listen (Unterlage 3)
•  Rechtserwerb (Unterlage 4), enthält u.a. Rechtserwerbs- 

verzeichnis, Rechtserwerbs- und Wegenutzungspläne
•  Nachweis über die Einhaltung der Grenzwerte gemäß  

26. BImSchV und der Richtwerte nach der TA Lärm und der  
AVV Baulärm (Unterlage 5)

•  Bericht zu den voraussichtlichen Umweltauswirkungen (UVP- 
Bericht, Unterlage 6), enthält u.a. einen Textteil, schutzgutbe-
zogene Pläne zu Bestand, Bewertung und Konfliktpotenzialen 
sowie eine Alternativenprüfung

•  Landschaftspflegerischer Begleitplan (Unterlage 7),  
enthält u. a. einen Textteil, Bestands- und Konfliktpläne,  
Maßnahmenpläne und Maßnahmenblätter

•  Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (Unterlage 8)
•  Natura-2000-Verträglichkeitsuntersuchungen für  

FFH-Gebiete und Vogelschutzgebiete (Unterlage 9)
•  Wasserrechtliche Anträge (Unterlage 10)
•  Forstrechtliche Unterlage (Unterlage 11)
•  Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (Unterlage 12)
•  Bodenschutzkonzept (Unterlage 13)
•  Kartierbericht inkl. Karten zu Biotop- und Lebensraumtypen, 

Horst- und Höhlenbäumen, zur Avifauna, zu Fledermäusen, zu 
Amphibien, Reptilien, Käfern, Tagfaltern und zur Haselmaus 
(Unterlage 14)

•  Unterlage zu den sonstigen öffentlichen und privaten  
Belangen (Unterlage 15)

•  Anträge, u.a. auf naturschutz-, artenschutz- und denkmalrecht-
liche Erlaubnisse, Ausnahmen und Befreiungen sowie Waldum-
wandlungsgenehmigungen (Unterlage 16)

•  Unterlagen zu den Erfordernissen der Raumordnung  
(Unterlage 17)

•  Unterlage zu den verwendeten Datengrundlagen  
(Unterlage 18)

Der Präsident


